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Die zuverlässige Partnerschaft 
für Ihre Selbständigkeit 

 
Tipps und Tricks: Abschreibungssätze der 

Steuerverwaltung  
 
Quelle: 
• A 1995 - Geschäftliche Betriebe 

 

 
 

Die Steuerverwaltung (Bundessteuer) gibt untenstehende Abschreibungssätze vor. 
Weitere Angaben können Sie dem Merkblatt - Geschäftliche Betriebe entnehmen. Link zum 
Herunterladen: http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00382/index.html?lang=de 
 
Normalsätze in % des Buchwertes: Buchwert ist der Wert einer Anlage nach der Abschreibung. 
Für Abschreibungen auf dem Anschaffungswert sind die genannten Sätze um die Hälfte zu 
reduzieren . 
 
Geschäftshäuser, Büro- und Bankgebäude, Warenhäuser, Kinogebäude  
 auf Gebäuden allein 4 % 
 auf Gebäude und Land zusammen (nur bis auf Wert des Landes) 3 % 
Fabrikgebäude, Lagergebäude und gewerbliche Bauen (speziell Werkstatt- und Silogebäude) 
 auf Gebäuden allein 8 % 
 auf Gebäude und Land zusammen (nur bis auf Wert des Landes) 7 % 
Gebäude des Gastwirtschaftsgewerbes und der Hotellerie 
 auf Gebäuden allein 6 % 
 auf Gebäude und Land zusammen (nur bis auf Wert des Landes) 4 % 
Wohnhäuser von Immobiliengesellschaften und Personalwohnhäuser 
 auf Gebäuden allein 2 % 
 auf Gebäude und Land zusammen (nur bis auf Wert des Landes) 1.5 % 
 

Wenn ein Gebäude nur zum Teil geschäftlichen Zwecken dient, so ist der Abschreibungssatz 
entsprechend zu reduzieren. 
 
� Geschäftsmobiliar, Werkstatt- und Lagereinrichtungen mit Mobiliarcharakter 25 % 
� Apparate und Maschinen zu Produktionszwecken 30 % 
� Motorfahrzeuge aller Art 40 % 
� Büromaschinen, Hardware, Software 40 % 
� Transportmittel aller Art ohne Motorfahrzeuge (Anhänger) 30 % 
� Werkzeuge, Geräte, Gebinde, Paletten usw. 45 % 
� Hochregallager und ähnl. Einrichtungen 15 % 
� Hotel-/Gastwirtschaftsgeschirr und -wäsche 45 % 
 


